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was ist was? 
 
 
 

KfW-Effizienzhaus 
Die Energieeinsparverordnung (GEG) gibt einen  
Standard vor, wie viel Energie das Bestandsgebäude in 
Relation zu einem Neubau verbrauchen  
darf. Die KfW-Effizienzhaustypen stehen für die  
Reduzierung gegenüber dem gesetzlichen Standard.  
 

Kredit 
Diverse Förderinstitute bieten für den Bestand  
zinsgünstige Kredite an.  
 

Tilgungszuschuss 
Der Tilgungszuschuss ist ein Bonus in den  
Kreditprodukten. Dieser Zuschuss reduziert so die 
zurückzuzahlende Darlehenssumme. 
 

Investitionszuschuss 
Als Investitionszuschuss sind reine Zuschüsse  
deklariert, welche nicht zurückgezahlt werden müssen. 
 

Förderinstitutionen 

KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau ●● 
 

BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und 

   Ausfuhrkontrolle ● 

L-Bank - Landeskreditbank Baden-Württemberg ● 
 

STMWI - Bayrisches Staatsministerium für Wirtschaft 

   und Medien, Energie und Technologie ● 

Stadt Ulm ● 

 
 

Ihre neutrale und unabhängige 
Regionale Energieagentur Ulm  
 
 

 
 

Regionale Energieagentur Ulm gemeinnützige GmbH 
Hafenbad 25 
89073 Ulm 
Tel. 0731-79033080, Fax 0731-790330819 
info@regionale-energieagentur-ulm.de 
 

Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag 
8:30-12:15 Uhr und 13:30-17:00 Uhr 
Freitag 
8:30-12:15 Uhr 
 

Beratungstermin nach telefonischer Vereinbarung! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Bestand 
Förderprogramme 

Zuschüsse 
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EEH-Wohngebäude-/hülle 

 

Investitions-

zweck

Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken 

oder Bodenflächen; Austausch von Fenstern und 

Außentüren; sommerlicher Wärmeschutz

Höchstbetrag
15%, max. 60.000€ pro WE                                                

+ Zusatzförderung iSFP-Bonus [5%]                                

Region Bundesgebiet

Investitions-

zweck
Nachwachsende Dämmstoffe

Höchstbetrag 20€  je m²

Region Stadtkreis Ulm

Investitions-

zweck

Es werden Einzelmaßnahmen in den               

Bereichen Barrierereduzierung (455-B) und 

Einbruchschutz (455-E) gefördert.

Region Bundesgebiet

BAFA - BEG  EM (Einzelmaßnahmen)

Ulmer Energieförderprogramm

KfW 455 - Altersgerecht Umbauen

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Technische Anlagen 

 

Investitions-

zweck

Optimierung der Heizungsanlage im Bestand;       

Einbau einer Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer 

Energien oder Anschluss an ein Wärmenetz; 

Einbau/Austausch/Optimierung von 

Lüftungsanlagen

Höchstbetrag

Wärmenetzanschluss [25%],  EE-Hybride [bis zu 

25%], Biomasseanlagen [10%], 

Wärmepumpenanlage [25%],                                          

+ Austauschprämie Öl-/Gas-/Nachtspeicherheizung 

oder Kohleöfen [10%]                                                                  

+ Bonus für Effiziente Wärmepumpen [5%] 

Solarkollektoranlage [25%]              

Heizungsoptimierung [15%]

Region Bundesgebiet

Investitions-

zweck
Einbau von stationären Brennstoffzellensystemen

Höchstbetrag
40% der förderfähigen Gesamtkosten, max. Wert der 

Leistungsklasse (=6.800€ + 550€/100Wel Leistung)

Region Bundesgebiet

Investitions-

zweck

zusätzliche Fördermittel der Stadt Ulm zum 

Heizungstausch

Höchstbetrag

Umstellung Heizölkessel/Gasheizung zu 

regenerativen Quellen/Anschluss an Wärmenetz: 

2.000€ 

Region Stadtkreis Ulm

BAFA - BEG  EM (Einzelmaßnahmen)

Ulmer Energieförderprogramm

KfW 433 - Zuschuss Brennstoffzelle

 
 

 

 
 
 

Antragstellung muss vor Vorhabenbeginn erfolgen. 

 

 
 

 
Beratung / Baubegleitung 

 

Zweck
kostenlose Gebäude-Energieberatung in unserer 

Geschäftstelle oder in diversen Rathäusern

Investitions-

zweck

Baubegleitung durch Sachverständige im 

Gebäudebestand (min. EEH 85)

Höchstbetrag
50 % der Kosten

max. 5.000 € pro Antragsteller

Region Stadt Ulm

Investitions-

zweck

Beratungsbericht, welcher eine Sanierungskonzept 

darlegt (individueller Sanierungsfahrplan - iSFP)

Höchstbetrag
80 % der Beratungskosten,                                                    

max. 1.300€ bei EFH/ZFH, max. 1.700€ bei MFH

Region Bundesgebiet

Investitions-

zweck

für Fachplanung und Baubegleitung durch externe 

Sachverständige im Zusammenhang mit der 

Umsetzung von Einzelmaßnahmen

Höchstbetrag
50% der Kosten,  EFH/ZFH bis 5.000€,                       

MFH bis 2.000€/WE, max. 20.000€

Region Bundesgebiet

Ulmer Energieförderprogramm

BAFA Vor-Ort-Beratungen

BAFA - BEG  Baubegleitung

Gebäude-Energieberatung - Regionale Energieagnetur Ulm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand 28.07.2022; Angaben ohne Gewähr 


